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Kurz informiert

▶▶ Umsatzsteuer
Richtiger Steuersatz bei Anzahlung 2020 und Auslieferung 2021

|  Für Vorauszahlungen und Anzahlungen, die Sie in der „Niedrigsteuerpha-
se“ im zweiten Halbjahr 2020 vereinnahmen, müssen Sie den Umsatzsteu-
ersatz von 16 Prozent heranziehen. Steht aber fest, dass die jeweilige Leis-
tung erst nach dem 31.12.2020 erbracht wird, können Sie bereits den dann 
gültigen Steuersatz von 19 Prozent anwenden und in Rechnung stellen. Der 
Leistungsempfänger ist daraus zum Vorsteuerabzug berechtigt. In einem 
Schreiben vom 04.11.2020 sorgt das BMF insofern für Rechtssicherheit.  |

◼◼ Beispiel

Ein vorsteuerabzugsberechtigter Kunde kauft bei Ihnen in der Zeit vom 01.07.2020 
bis 31.12.2020 ein hochpreisiges Fahrzeug, das im Januar 2021 ausgeliefert wer-
den soll. Er zahlt dafür 15.000 Euro zzgl. Umsatzsteuer an. In der Anzahlungs-
rechnung können Sie in diesem Fall bereits 19 Prozent Umsatzsteuer ausweisen.

Wichtig  |  Diese Nichtbeanstandungsregelung sollten Sie nutzen. Denn das 
BMF stellt klar, dass Voraus- oder Anzahlungen, die vor dem 01.01.2021 in 
Rechnung gestellt und bei denen die Leistung nach dem 31.12.2020 erbracht 
wird, mit 19 Prozent zu versteuern sind. Das gilt auch, wenn die Rechnung 
den geringeren Steuersatz von 16 Prozent ausweist. Der Vorsteuerabzug 
steht in diesem Fall Ihrem Kunden als Leistungsempfänger aber – unter den 
übrigen Voraussetzungen – nur in Höhe der ausgewiesenen Steuer zu. Diese 
Situation sollten Sie im Interesse Ihrer Kunden vermeiden (BMF, Schreiben 
vom 04.11.2020, Az. III C 2 – S 7030/20/10009 :016, Abruf-Nr. 218832).

Anzahlung 2020 
schon mit 19 Prozent 
fakturieren

▶▶ Betriebsveranstaltung
Weihnachtsgeschenke 2020 auch ohne Weihnachtsfeier möglich? 

|  Aufgrund der Corona-Krise lassen einige Autohäuser und Kfz-Betriebe 
die Weihnachtsfeier (Betriebsveranstaltung) dieses Jahr ausfallen. Gleich-
wohl möchten sie ihren Mitarbeitern (wie gewohnt) zu Weihnachten ein 
kleines Geschenk steuerfrei zukommen lassen. Lesen Sie, wie das geht.  |

Hintergrund  |  Findet keine Betriebsveranstaltung statt, kann der Betrag in 
Höhe von 60 Euro für Geschenke im Rahmen von Betriebsveranstaltungen 
nicht gewährt werden. Da Weihnachten keinen persönlichen Anlass des je-
weiligen Mitarbeiters darstellt, können diese Unternehmen ihren Mitarbei-
tern auch keine Sachzuwendung im Rahmen der R 19.6 Lohnsteuer-Richtlini-
en (nicht lohnsteuerbare Aufmerksamkeit) zukommen lassen. 

PRAXISTIPP  |  Diese Unternehmen könnten eine kurze Kaffeerunde in Anwe-
senheit aller Mitarbeiter anberaumen. Denn auch das gemeinsame Verzehren 
eines Stückchen Kuchens in den Geschäftsräumen ist eine Betriebsveranstal-
tung. Damit bleiben nicht nur Kaffee und Kuchen lohnsteuerfrei. Die Mitarbeiter 
können auch eine Sachzuwendung (bis 60 Euro) lohnsteuerfrei unter den bekann-
ten Grundsätzen mit nach Hause nehmen.
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